	Cannabisverordnung: Diese EBM-Ziffer steht Ihnen zur Verfügung

	Übersicht


 



	EBM-Ziffer
	Leistungslegende
	Honorar (€)

	01626
	Ärztliche Stellungnahme für die Krankenkasse bei der Beantragung einer Genehmigung gemäß § 31 Abs. 6 SGB V zur Verordnung von 
Cannabis in Form von getrockneten Blüten oder
Cannabis in Form von Extrakten 
oder
Arzneimitteln mit dem Wirkstoff Dronabinol oder
Arzneimitteln mit dem Wirkstoff Nabilon
1 x je Erstverordnung
Höchstens 4 x im Krankheitsfall abrechenbar
Abrechnungsausschluss:
Nicht im Rahmen der Versorgung im organisierten Notfalldienst (Kapitel 1.2)
	16,43
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